
Welche Steuerabzugspflichten haben Sie als 
Veranstalter bei Auftritten ausländischer Darbieter? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

wenn Sie Künstler aus dem Ausland (z.B. Sänger, Schauspieler, aber auch Regisseure oder Bühnenbildner) 
oder auch Sportler für Auftritte und Darbietungen im Inland engagieren (sog. ausländische Darbieter), gibt es 
aus steuerlicher Sicht einiges zu beachten. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie mit Ihrem Unternehmen pro-
fessionell Veranstaltungen organisieren oder ob Sie die Darbieter etwa im Rahmen eines Firmenevents auf-
treten lassen. 

Als inländischer Veranstalter sind Sie verpflichtet, vom Honorar der ausländischen Darbieter einen Steuerab-
zug in Höhe von 15 % einzubehalten und abzuführen. Der ausländische Darbieter erhält sein Honorar von 
Ihnen also gemindert um den Betrag des Steuerabzugs. Zuständig ist das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt). Die Abzugsteuer ist grundsätzlich in elektronischer Form anzumelden. 

Bei der Ermittlung des genauen Abzugsbetrags gibt es einige Details zu beachten. So gilt eine Bagatellgrenze 
je Darbietung von 250 €, bis zu der kein Steuerabzug vorgenommen werden muss. Ein Steuerabzug kann 
auch unterbleiben, wenn der Darbieter eine gültige Freistellungsbescheinigung vorlegt. 

 

In unserer Infografik auf der nächsten Seite erhalten Sie einen Überblick, welche Verpflich-
tungen Sie als inländischer Veranstalter beim Engagement ausländischer Darbieter im Detail 
treffen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   



 


